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RS OGH 1983/3/23 3Ob693/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.03.1983

Norm

ABGB §1295 IId4a

ABGB §1295 IId4b1

ABGB §1304 C

ABGB §1319a

Rechtssatz

Auch der Benützer einer Loipe ist verp4ichtet, auf den jeweiligen Zustand der Loipe Bedacht zu nehmen und sich in

seiner Laufweise den Gegebenheiten anzupassen. Bei Nichtentsprechen dieser Verp4ichtung und zusätzlichen

Mißdeuten oder Mißachten der Warnung eines Sportkameraden ist gleichteiliges Verschulden mit dem Loipenhalter

gegeben, durch dessen Saumsal und grobe Fahrlässigkeit ein senkrechter Abfall der Loipe in Höhe von achtzig

Zentimeter entsteht.
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